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Satzung 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen 
"Verein St. Georgs-Kapelle e.V." 

 Der Verein wird als BGB – Verein geführt. 
(2) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Friedrichshafen 

 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 
 

§ 2 
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung zur Unterhaltung der Georgs-Kapelle samt 
Grundstück in Friedrichshafen an der Ravensburger Straße. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Sammlung von Drittspendern und 
Eigenleistungen. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere 
durch den Unterhalt und die Erhaltung o.g. Kapelle verwirklicht. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. Aufwendungen zur Verwaltung und Organisation des 
Vereins dürfen auf Nachweis aus dessen Mitteln entnommen werden. 

(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigenden Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an die Katholische Kirchengemeinde St. Columban Friedrichshafen, 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
im Sinne von Absatz (1) zu verwenden hat. 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche geschäftsfähige Person, jede rechtsfähige 
Personengesellschaft und jede juristische Person werden. 

(2) Auf Vorschlag des erweiterten Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder 
ernennen. 

(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der 
an den erweiterten Vorstand gerichtet werden soll. 

(4) Der erweiterte Vorstand überprüft den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

(5) Der jeweilige verantwortliche Pfarrer der Kirchengemeinde St. Columban ist kraft Amtes 
Mitglied im Verein 
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§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet in der Regel durch Tod oder Austritt. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem erweiterten Vorstand. Der 

Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine 
Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 

 
(3) Aus dem Verein ausgeschlossen werden kann, wer 

a) sich vereinsschädigend verhält 
b) mit 2 Beitragszahlungen im Rückstand ist 
Der erweiterte Vorstand berät und entscheidet im Einzelfall darüber. 
 

§ 5 
Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. 
(2) Höhe und Fälligkeit der Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

§ 6 
Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind der Vorstand, der erweiterte Vorstand und die 
Mitgliederversammlung. 

§ 7 
Vorstand, erweiterter Vorstand, Vertretung 

(1) Der Vorstand des Vereins i.S. von. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und dem 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

(2) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand nach Abs. 1 und fünf weiteren 
Mitgliedern, von denen ein Mitglied das Amt des Schatzmeisters und ein Mitglied das Amt 
des Schriftführers übernimmt. Der jeweilige verantwortliche Pfarrer der Kirchengemeinde St. 
Columban gehört zusätzlich Kraft Amtes dem erweiterten Vorstand mit Stimmrecht an.  

(3) Der Verein wird von dem Vorsitzenden und vom stellvertretenden vorsitzenden (jeweils 
einzeln) vertreten. Für das Innenverhältnis wird geregelt, dass der st. Vorsitzende den 
Vorsitzenden nur im Verhinderungsfall vertreten darf. 

§ 8 
Zuständigkeit des Vorstands und des erweiterten Vorstands 

(1) Der Vorstand vertritt den Verein im Sinne des § 26 BGB. 
(2) Der erweiterte Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, sofern sie nicht 

durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Dies sind 
insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Leitung des Vereins 
b) Verwaltung des Vereinsvermögens und die Verwendung entsprechende, in § 2 

genanntem Zweck. 
c) Die laufende Unterhaltung und den Erhalt der Kapelle und des dazugehörenden 

Grundstücks in Absprache mit der Kath. Kirchengemeinde St. Columban bzw. der Kath. 
Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen. 

d) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung. 
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e) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 
f) Aufstellung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts. 
g) Beschlussfassung über die Aufnahme von neuen Mitgliedern. 

 

§ 9 
Wahl und Amtsdauer des Vorstands und erweiterten Vorstands. 

(1) Der Vorstand und der erweiterte Vorstand (§ 7 Abs. 1 und Abs. 2) wird von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, 
gewählt. Er bleibt jedoch bis zur jeweiligen Neuwahl im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist bis 
zur jeweiligen Neuwahl im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu 
Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der erweiterte Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 
 

§ 10 
Sitzungen und Beschlüsse des erweiterten Vorstandes 

(1) Der erweiterte Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom stellv. Vorsitzenden, einberufen werden. Die Tagesordnung braucht 
nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten 
werden. 

(2) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

(3) Der erweiterte Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder damit einverstanden sind. 

(4) Der Schriftführer hat über jede Verhandlung des erweiterten Vorstands ein Protokoll 
aufzunehmen, das von dem sitzungsleitenden Vorstandsmitglied und dem Schriftführer zu 
unterzeichnen ist. 
 

§11 
Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Genehmigung des vom erweiterten Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das 
nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des erweiterten Vorstands; 
Entlastung des erweiterten Vorstands. 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
c) Wahl der Mitglieder des Vorstands und erweiterten Vorstands; 
d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 
e) Beschlussfassung über die Notwendigkeit und den Umfang der Pflege und Erhaltung der 

Kapelle und des Grundstücks im Konsens mit den in § 8 Abs. 2 c genannten 
Institutionen. 
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§ 12 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt. Sie wird vom erweiterten 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn Tagen, unter Angabe der 
Tagesordnung, einberufen. Die Tagesordnung legt der erweiterte Vorstand fest. 

(2) Die Veröffentlichung der Tagesordnung sowie anderer Bekanntmachungen des Vereins 
erfolgt durch Aushang in der Kirche St. Columban. 

(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 
erweiterten Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung 
bekanntzugeben. 
 

§ 13 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom erweiterten Vorstand einzuberufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 
 

§ 14 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung. 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellv. 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung einen Versammlungsleiter. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss geheim 
durchgeführt werden, wenn zehn der anwesenden Mitglieder dies beantragen. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Zur 
Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens 1/3 der Mitglieder 
anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, wird die Mitgliederversammlung für 15 Minuten 
unterbrochen. Danach ist die Beschlussfähigkeit der anwesenden Mitglieder gegeben. 

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat 
und die Wahl annimmt. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 15 
Auflösung des Vereins. 

(1) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und ein 
weiteres Vorstandsmitglied gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(2) Der Anfall des nach Beendigung der Liquidation vorhandenen Vermögens regelt sich nach 
§ 2 Abs. 5. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
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   § 16    
 

Datenschutz im Verein 
 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der 
Mitglieder im Verein verarbeitet. 

 
 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

 
 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und  
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

 
 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 


